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Altersteilzeit

Die Altersteilzeit gibt älteren ArbeitnehmerInnen die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. So 
wird ein besserer Übergang in die Pension geschaffen. Die ArbeitnehmerInnen verlieren dabei weder 
Pensionsbezüge oder Arbeitslosenansprüche noch Ansprüche von der Krankenkasse.

So funktioniert die Altersteilzeit

Die ArbeitnehmerInnen können ihre Arbeitszeit um 40 bis 60% verringern und erhalten mit einem 
Zuschuss des Arbeitsmarktservice (AMS) zwischen 70 und 80% des bisherigen Einkommens. Die 
Sozialversicherungs-Anteile für Kranken-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung werden in der 
bisherigen Höhe (max. bis zur geltenden Höchstbeitragsgrundlage) vom Arbeitgeber weiterbezahlt.

Der Arbeitgeber entrichtet die Sozialversicherungsbeiträge (Kranken-, Unfall-, Pensions- und 
Arbeitslosenversicherung) auf Grundlage des Einkommens vor der Herabsetzung der Arbeitszeit. Eine 
Abfertigung wird auf Basis der Arbeitszeit vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit berechnet. 

Die Altersgrenze

Das Zugangsalter beträgt für Frauen 53 Jahre, für Männer 58 Jahre. 

Voraussetzungen für Altersteilzeit

In den letzten 25 Jahren muss der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin mindestens 15 Jahre 
arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt gewesen sein. Diese Voraussetzung muss zu Beginn 
der Vereinbarung erfüllt sein.

Das bisherige Beschäftigungsausmaß im letzten Jahr vor Beginn der Altersteilzeit darf höchstens 40% 
unter der gesetzlichen bzw. kollektivvertraglichen Arbeitszeit liegen. Bei einer 40 Stunden-Woche 
sind das 24 Stunden, bei 38,5 Stunden sind das 23,1 Stunden pro Woche. 

Voraussetzung ist die Vereinbarung, die Arbeitszeit auf 40 - 60% der Normalarbeitszeit zu verringern. 
Außerdem muss vereinbart werden, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer oder der 
Arbeitnehmerin einen Lohnausgleich, der die Hälfte des Entgeltverlustes beträgt, erstattet. 

Wie wird die Altersteilzeit ermittelt?

Meistens werden 75% der Bezüge vereinbart. Im nachfolgenden Beispiel wird von einem Brutto vor 
der Altersteilzeit von EUR 2.800,- ausgegangen, d.h. 2.100,- sind weiter Bruttobezug und 700,- sind 
Altersteilzeit laufend. 
Die SV errechnet sich für den/die ArbeitnehmerIn wie folgt: 

- Bemessung von EUR 2.100,-

- davon der SV-Satz von 18,07% sind 379,47,

- plus KU und WF von der Altersteilzeit laufend, das sind 700 * 1% sind 7,- daher gesamte SV 
DN 386,47. 

Bei der SZ erfolgt die Berechnung genauso, nur gibt es hierbei kein KU/WF, die zur SV addiert 
werden!
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Am Bemessungsgrundlagennachweis GKK ist ersichtlich, dass die SV trotzdem zur Gänze abgeführt 
werden muss, jedoch erhält der Arbeitgeber vom AMS die Beträge der Altersteilzeit refundiert. 
Hierzu gibt es die Altersteilzeitliste im Menü Div. Listen.

Folgende Standard-Lohnarten werden benötigt

Lohnart Nr. 006 (für die laufende Abrechnung)
Bezeichnung AltersTZ lfd. SVBmg+
Stundensumme 00 nur Betragseingabe
Betragssumme 27 AltersTZ lfd.SV+
Lohnktosumme 01 keine Kto-Zeile

Lohnart Nr. 806 (für die Sonderzahlung)
Bezeichnung AltersTz Sz SvBmg+
Stundensumme 00 nur Betragseingabe
28 AltersTZ Sz.Sv+
Lohnktosumme 01 keine Kto.Zeile

Wichtig! Die Weitergabe dieser Information erfolgt ohne jegliche Gewähr und wir können keine 
Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen!
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Ausdrucke

Gehaltszettel
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Krankenkasse Beitragsgrundlagennachweis

Altersteilzeitliste


